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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.2002

Norm

KartG 1988 §34 Abs1a

Rechtssatz

Die Vermutung des § 34 Abs 1a KartG kann auch dadurch widerlegt werden, dass der Antragsgegner nachweist, dass

der relevante Markt entgegen den Antragsbehauptungen nicht mit dem Inland begrenzt ist (hier: Frage der

marktbeherrschenden Stellung als Nachfrager, wenn Anbieter räumliche Ausweichmöglichkeiten haben).
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